
Anlage 1 zur Wetkampfordnung Korbball (WOK) 

1. Gebührenordnung 

1.1 Im Wetkamp�etrieb des DTB können folgende Geldstrafen gegen Vereine, Mannscha�en, 
Spielerinnen und sons�ge Verantwortliche bei Meisterscha�sspielen von den 
Wetkamp�eau�ragten ohne die Einleitung eines förmlichen Verfahrens verhängt werden: 

a) Spielen ohne Spielberech�gung je Spielerin pro Spiel plus Punktverlust 50,00 € 

b) Spielen unter falscher Iden�tät, Fälschen des Startrechts, zusätzlich 
Punktverlust und Bestrafung der Verantwortlichen (Wetkampfsperre, 
Hallenverbot) durch Einleitung eines förmlichen Schiedsgerichtsverfahrens 500,00 € 

c) Nichtantreten einer Mannscha�, je Spiel 50,00 € 

d) Nicht ordnungsgemäßer Au�au des Spielfeldes (laut Spielregeln) 25,00 € 

e) Nichtantreten eines eingeteilten Schiedsrichters 25,00 € 

f) Verspätete Einsendung der Spielberichte (4 Tage, Datum des Poststempels) 10,00 € 

g) Erscheinen des Schiedsrichters in nicht ordnungsgemäßer Kleidung 10,00 € 

h) Spielen in nichteinheitlicher Spielkleidung und fehlender Rücken- und 
Brustnummern, je Spielerin und Spiel 10,00 € 

i) Unterlassung des Sportgrußes, je Spielerin 20,00 € 

j) Unsportliches Verhalten von Betreuern und/oder Zuschauern 50,00 € 

k) Zurückziehen einer Mannscha� nach Meldeschluss doppeltes Meldegeld 

1.2 Die Geldstrafen müssen innerhalb von 10 Tagen (Poststempel der Ordnungsmaßnahme auf 
das angegebene Konto eingegangen sein. 

1.3 Die Strafen verdoppeln sich beim zweiten gleichar�gen Verstoß innerhalb eines Spieljahres. 

1.4 Gegen die Festsetzung von Ordnungsmaßnahmen kann innerhalb von 10 Tagen (Poststempel 
der Ordnungsmaßnahme) Einspruch bei der ausstellenden Wetkampfleitung (Staffelleitung 
oder TK-Mitglied für Wetkämpfe) eingelegt werden. 

1.5 Die Höhe der Einspruchsgebühr beträgt nach Vorgabe des DTB zur Zeit 100 Euro 


